
     
 

 

Gemeinsamer Antrag 

der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der KOMM,A-Fraktion und der FDP-Fraktion 

zur 14. öffentlichen Sitzung 

der Gemeindevertretung Bickenbach 

am 25. Januar 2018 

Beschlussvorschlag: 

Aufgrund der §§ 6, 44(2), 57(1) und 62(1) der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I. Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.9.2016 (GVBl. I. 
Seite 167) hat die Gemeindevertretung in Bickenbach am 25.1.2018 folgende 3. Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Bickenbach vom 24.5.2012 beschlossen:   

Artikel 1 

§ 5 Absatz 2 Satz 1 wird geändert zu: Die Zahl der Beigeordneten beträgt neun. Ab dem 1.4.2021 beträgt die 
Zahl der Beigeordneten sechs. 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten: Die Änderung tritt am Tag nach der Vollendung der Bekanntmachung in Kraft.  

Bickenbach, den    .    .2018 

Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Bickenbach  
Hennemann, Bürgermeister   

Ja:   Nein:  Enthaltung: 

Begründung: 

Mit der Erhöhung der Zahl der Beigeordneten auf neun (zugunsten der gemeinsamen Liste von CDU und FDP) 
soll ermöglicht werden, dass sich die Sitzverhältnisse in der Gemeindevertretung wieder besser im 
Gemeindevorstand widerspiegeln, nachdem der neue Bürgermeister nun aus den Reihen der SPD kommt.  

Für die kommende Wahlperiode soll die Größe des Gemeindevorstandes wieder deutlich reduziert werden. 
Die nächste Gemeindevertretung kann dann eine erneute Anpassung vornehmen.  

 

 

Tim Schmöker Timo Wesp 
Vorsitzender der SPD-Fraktion Vorsitzender der CDU-Fraktion 

 

 

Ulrich Friedrich Koch Dr. Michael Krug 
Vorsitzender der KOMM,A-Fraktion Vorsitzender der FDP-Fraktion 

 


